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Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 

Schleswig-Holstein 

- Betriebssitz Kiel - 

 

Landrätinnen und Landräte sowie  

(Ober-)Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 

der Kreise und kreisfreien Städte 

- Straßenverkehrsbehörden - 

 

nachrichtlich: 

Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume und Integration (MILI) 

Referat IV 42 

Ihr Zeichen: / 
Ihre Nachricht vom: / 

Mein Zeichen: VII 438 / UV-13060/2020  
Meine Nachricht vom: 18.03.2020 

 
Timo von Schalburg 

Timo.vonSchalburg@wimi.landsh.de 
Telefon: 0431/988-4736 

Telefax: 0431/988-617-4736 

 

 23. April 2020 

 

Aussetzung des Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw (§ 30 Abs. 3 und 4 StVO) 

in Schleswig-Holstein vor dem Hintergrund des Corona-Virus 

Bezug: Schreiben vom 18. März 2020, VII 438 / UV-13060/2020  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die o. g. Regelung (s. Anlage) ist bis zum Ablauf des 26. April 2020 befristet. Angesichts 

der weiterhin zunehmenden Verbreitung des sog. „Corona-Virus“ (SARS-CoV-2) und der 

damit verbundenen Beeinträchtigung von Lieferketten bzw. der Gefahr von Versorgungs-

engpässen, wird die Gültigkeit der Aussetzung des Sonn- und Feiertagsfahrverbot 

für Lkw (§ 30 Abs. 3 und 4 StVO) in Schleswig-Holstein hiermit 

 

bis zum 30. Juni 2020 

 

verlängert. Damit soll die jederzeitige Verfügbarkeit der für die Bevölkerung und die Wirt-

schaft wichtigen Güter sichergestellt werden. 

 

Sollte eine frühere Aufhebung möglich oder eine Verlängerung erforderlich sein, erfolgt 

eine weitere schriftliche Mitteilung. 

 

Die Straßenverkehrsbehörden der Kreise werden gebeten, dieses Schreiben an die amts-

freien Gemeinden und Ämter in ihrem jeweiligen Kreisgebiet weiterzuleiten. 
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Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration bitte ich, die für die Kon-

trolle des Sonn- und Feiertagsfahrverbots zuständigen Dienststellen der Polizei entspre-

chend zu unterrichten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

- in Vertretung - 

Christian Durak 

 


